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Hygieneplan 
 

1. Persönliche Hygiene 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptüber-

tragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann 

mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht 

werden, eine Übertragung möglich. 

 

Wichtigste Maßnahmen 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauch-

schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

 Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule soll, soweit vorhanden, ein 

Mund-Nasen-Schutz angelegt und die betroffene Person unverzüglich in einen 

eigenen Raum, möglichst in einen speziell einzurichtenden und grundsätzlich 

bereitzustellenden Absonderungsraum gebracht werden. Es folgt so schnell 

wie möglich eine Freistellung und, bei Minderjährigen, Abholung durch die Eltern. 

 Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, 

d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem 

Essen, vor und nach dem Toilettengang und vor dem Aufsetzen und nach 

dem Abnehmen einer Schutzmaske). 

 

Die Händehygiene erfolgt durch 

a) Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, falls nicht möglich,  

Integrierte Gesamtschule 

des Landkreises Waldeck-Frankenberg 
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b) Händedesinfektion: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die 

trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden 

in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der 

Hände zu achten (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe mög-

lichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen be-

nutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 Das RKI empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in 

bestimmten Situationen (ÖPNV, Büro) im öffentlichen Raum. Diese Empfehlung ist 

auch für den Schulbereich sinnvoll. Mit einer solchen Alltagsmaske (textile Bede-

ckung, Barriere, Behelfsmaske, Schal, Tuch) können Tröpfchen, die man z. B. 

beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, 

eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so 

verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Ab-

stand unnötigerweise verringert wird. Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei 

gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. Trotz Maske sind die gän-

gigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert-

Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend 

weiterhin einzuhalten (s. auch Anhang: 

Hinweise zum Umgang mit den Behelfs-/Alltagsmasken). 

 Im Unterricht herrscht keine Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand eingehalten 

wird. Sie besteht allerdings, wenn in Notsituationen dieser nicht eingehalten wer-

den kann, man sich nicht im Unterrichtsraum befindet und sich auf den Verkehrs-

wegen bewegt wird.  In der Pause, beim Aufenthalt im Freien, kann auf die Mund-

Nasen-Bedeckung verzichtet werden, wenn der Mindestabstand gewahrt bleibt. 

(SSA-Fritzlar: Es "ist wichtig zu wissen, dass das Tragen von Masken im Unter-

richt und damit über den ganzen Schulalltag bei Einhaltung des Sicherheitsab-

stands nicht erforderlich und nicht sinnvoll ist.") 
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2. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, Verwaltungs-

räume, Lehrerzimmer und Flure 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbe-

trieb ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, 

dass die Tische in den Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt wer-

den müssen und damit deutlich weniger Schülerinnen und Schüler pro Klassenraum 

zugelassen sind als im Normalbetrieb. Abhängig von der Größe des Klassenraums 

sind das in der Regel 15 Schülerinnen und Schüler. Sitzordnungen sollten so gestal-

tet sein, dass kein Face-to-Face-Kontakt besteht. 

Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich. Fachunterricht kann in den dafür 

vorgesehenen Fachräumen und Werkstätten stattfinden, solange es sich nicht um 

Räume zur Nahrungszubereitung handelt. Der Wechsel von Klassenräumen ist so-

weit irgend möglich zu vermeiden. Besonders wichtig ist das regelmäßige und richti-

ge Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, min-

destens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig ge-

öffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend 

wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen ver-

schlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft ge-

öffnet werden. 

 
Reinigung 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die 

Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, um-

weltbewusste und hygienische Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Ent-

wicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebäudereinigung und rechtlicher 

Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz. Ergänzend dazu gilt: 

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Ab-

hängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit 

rasch ab. Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Be-

reich liegen bisher nicht vor. 

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch 

hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 
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Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen 

in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die ange-

messene Reinigung ausreichend. 

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell 

als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdes-

infektion, d. h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist we-

niger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel 

eingeatmet werden können (ebenso bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslö-

sung). Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht ange-

zeigt. Die Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit ist zu beachten. Je nach Desinfektionsmit-

tel (wenn getrocknete Restereizend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung 

erforderlich. Das Flächendesinfektionsmittel ist so auszuwählen, dass eine Nachrei-

nigung nicht erforderlich ist. 

 

3. Hygiene im Sanitärbereich 

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhand-

tücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffang-

behälter für Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind vorzuhalten. Damit sich nicht 

zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, muss 

zumindest in den Pausen durch eine Lehrkraft eine Eingangskontrolle durchgeführt 

werden. Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hin-

gewiesen werden, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen 

und Schüler (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dür-

fen. Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. 

Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der 

Kontamination eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion mit einem mit Des-

infektionsmittel getränkten Einmaltuch erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihand-

schuhe zu tragen. Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren. 

 

4. Infektionsschutz in den Pausen 

In den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Versetzte Pau-

senzeiten können vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die 

Sanitärräume aufsuchen. Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte 
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Pausensituationen angepasst werden (geöffnete Fenster, körperliche Auseinander-

setzungen zwischen Schülerinnen und Schülern, schlecht einsehbare Bereiche auf 

dem Schulgelände). Abstand halten gilt auch im Lehrerzimmer und in der Teeküche. 

Ein Pausen-/Kioskverkauf kann nicht angeboten werden. 

 

5. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht 

Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht stattfinden. 

Unberührt bleiben die sportpraktischen Teile der Abiturprüfung im Fach Sport, soweit 

diese zugelassen sind. Auf Chorgesang sowie das Singen im Unterricht muss ver-

zichtet werden. 

 

Die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, aus hygienischen Gründen, 

ihre eigenen Arbeitsmaterialien mit zubringen. Dazu gehören: 

Stifte, Papier, Lineale, Zirkel, Taschenrechner, Wörterbücher (engl.), Duden, 

Essen + Trinken, etc. 


